
Förderbereich 1: Verbesserung der ländlichen Strukturen 

Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengruppen: 

A. Integrierte Ländliche Entwicklung 

B. Wasserwirtschaftliche Maßnahmen 

 

 

A. Integrierte ländliche Entwicklung 

 

I. Maßnahmen 

1.0  Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte 

2.0 Pläne für die Entwicklung ländlicher Ge-

meinden 

3.0 Regionalmanagement 

4.0 Dorferneuerung und -entwicklung 

5.0   Dem ländlichen Charakter angepasste Infra-

strukturmaßnahmen 

6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und 

Gestaltung des ländlichen Raumes 

 

II. Begriffsbestimmungen 

Region ist ein Gebiet mit räumlichem oder funktiona-

lem Zusammenhang. 

Lokale Aktionsgruppen sind öffentlich-private Part-

nerschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit im Sinne 

des Artikels 34 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.1
 

Regionalmanagement ist eine querschnittsorientierte 

Dienstleistung zur Initiierung, Organisation und Um-

setzungsbegleitung ländlicher Entwicklungsprozesse. 

 

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 mit ge-

meinsamen Bestimmungen über den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 

Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-

chen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-

schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen 

über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsions-

fonds und den Europäischen Meeres- und Fische-

reifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

103/2006 (ABl. L 347 vom 20.12.2013) 

III. Allgemeiner Zweck der Förderung 

Zweck der Förderung ist es, zur Verbesserung der 

Agrarstruktur im Rahmen integrierter ländlicher Ent-

wicklungsansätze unter Berücksichtigung der  

 Ziele und Erfordernisse der Raumordnung 

und Landesplanung, 

 Belange des Natur- und Umweltschutzes, 

 Grundsätze der AGENDA 21, 

 demografischen Entwicklung sowie 

 Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

die ländlichen Räume im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 (ELER-VO)2 als Lebens-, Arbeits-, 

Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiter zu 

entwickeln. Die Maßnahmen sollen zu einer positiven 

Entwicklung der Agrarstruktur und einer nachhaltigen 

Stärkung der Wirtschaftskraft beitragen. 

 

Die Umsetzung von LEADER im Rahmen der inte-

grierten ländlichen Entwicklung erfolgt über die Maß-

nahmen 1.0 bis 7.0. 

 

1.0 Integrierte ländliche Entwicklungskonzep-

te (ILEK) 
 

1.1 Verwendungszweck 

Im Rahmen der Verbesserung der Agrarstruktur zielt 

die Förderung darauf ab, die strategisch-planerische 

Grundlage für ländliche Entwicklungsprozesse und 

deren Umsetzung mit Maßnahmen der GAK zu schaf-

fen. 

 

                                                           
2 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die 

Förderung der ländlichen Entwicklung durch den 

Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-

lung des ländlichen Raums und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 

20.12.2013) 
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1.2 Gegenstand der Förderung/Förderaus-

schluss 

 

1.2.1 Förderfähig ist die Erarbeitung ländlicher 

Entwicklungskonzepte (ILEK) als Vorplanung i. S. d. 

§ 1 Abs. 2 GAKG. 

1.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind: 

a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrie-

ben sind, 

b) Beratungs- und Betreuungsleistungen der 

öffentlichen Verwaltung. 

 

1.3  Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden können 

1.3.1 Gemeinden und Gemeindeverbände3, 

 

1.3.2 Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gem. 

Nummer 1.6.4 mit eigener Rechtspersönlichkeit unter 

Einschluss von Gemeinden oder Gemeindeverbänden. 

 

1.4.  Zuwendungsvoraussetzungen 

Die ILEK müssen mindestens folgende Elemente 

beinhalten: 

a) Kurzbeschreibung der Region, 

b) Analyse der regionalen Stärken und Schwä-

chen unter besonderer Berücksichtigung der 

demografischen Entwicklung und Möglich-

keiten zur Reduzierung der Flächeninan-

spruchnahme, 

c) Auflistung der Entwicklungsziele und geeig-

neter Prüfindikatoren, 

d) Darlegung der Entwicklungsstrategie, der 

Handlungsfelder und Leitprojekte, 

e) regionale Kriterien zur Auswahl der Förder-

projekte, 

f) Kriterien für die Bewertung der Zielerrei-

chung. 

 

                                                           

3 In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungsein-

heiten. 

1.5  Art und Höhe der Zuwendungen 

 

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt. 

 

1.5.2 Zuschüsse können bis zu einer Höhe von     75 % 

der Kosten gewährt werden. 

 

1.5.3 Der Zuschuss je Konzept kann einmalig bis zu 

70.000 Euro betragen. Eine Fortschreibung des Kon-

zepts ist mit einem Zuschuss von bis zu 35.000 Euro 

möglich.  

 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

 

1.6.1 Die Konzepte können sich bei begründetem Be-

darf problemorientiert auf räumliche und thematische 

Schwerpunkte beschränken 

 

1.6.2 Das ILEK ist im Rahmen seiner Zielsetzung mit 

bereits vorhandenen oder beabsichtigten Planungen, 

Konzepten oder Strategien in der Region abzustim-

men. Der Abstimmungsprozess ist zu dokumentieren. 

Die Dokumentation ist Bestandteil des ILEK. 

 

1.6.3 Je genau abgegrenzter Region ist bezogen auf 

die Aktivitäten der ländlichen Entwicklung jeweils nur 

ein integriertes Entwicklungskonzept förderfähig. 

 

1.6.4 In die Erarbeitung des ILEK sollen die Bevölke-

rung und die relevanten Akteure der Region ein-

schließlich lokaler Aktionsgruppen einbezogen wer-

den. Dazu gehören in der Regel 

a) der landwirtschaftliche Berufsstand, 

b) die Gebietskörperschaften, 

c) die Einrichtungen der Wirtschaft, 

d) die Verbraucherverbände, 

e) die Umweltverbände, 

f) die Träger öffentlicher Belange. 

 

1.6.5 Die ILEK sollen ggf. die Möglichkeiten einer 

dezentralen Versorgung mit erneuerbaren Energien 

und damit verbundene Energieeinsparungen untersu-

chen und bewerten. 
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2.0 Pläne für die Entwicklung ländlicher Ge-

meinden 

 

2.1  Verwendungszweck 

Im Rahmen der Verbesserung der Agrarstruktur zielt 

die Förderung darauf ab, kleinräumige und gemeindli-

che Entwicklungsplanungen in ländlichen Gebieten 

mit Maßnahmen der GAK zu unterstützen. 

 

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderaus-

schluss 

 

2.2.1 Gefördert wird die Erarbeitung von Plänen 

zur kleinräumigen und gemeindlichen Entwicklung in 

ländlichen Gebieten als Vorplanung i. S. d. § 1 Abs. 2 

GAKG. 

 

2.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind: 

a)  Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrie-

ben sind, 

b)  Beratungs- und Betreuungsleistungen der 

öffentlichen Verwaltung. 

 

2.3 Zuwendungsempfänger 

 

Gefördert werden können 

2.3.1 Gemeinden und Gemeindeverbände
3
, 

 

2.3.2 Teilnehmergemeinschaften. 

 

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Förderfähig ist die Erarbeitung von kleinräumigen und 

gemeindlichen Entwicklungsplanungen in ländlichen 

Gemeinden zur Erhaltung und Gestaltung des ländli-

chen Charakters und der Verbesserung der Lebensqua-

lität unter besonderer Berücksichtigung der demogra-

fischen Entwicklung und der Reduzierung der Flä-

cheninanspruchnahme. 

 

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

 

2.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge-

währt.  

 

2.5.2 Zuschüsse können bis zu einer Höhe von 75 

% der Kosten gewährt werden.  

 

2.5.3 Der Zuschuss je EU-Förderperiode und Vor-

haben kann bis zu 50.000 Euro betragen. 

 

2.6 Sonstige Bestimmungen 

 

2.6.1 Die Pläne sind im Rahmen ihrer Zielsetzung 

mit bereits vorhandenen oder beabsichtigten Planun-

gen, Konzepten oder Strategien in der Region abzu-

stimmen. Der Abstimmungsprozess ist zu dokumen-

tieren. Die Dokumentation ist Bestandteil der Pläne. 

 

2.6.2 Pläne für die Entwicklung von ländlichen 

Gemeinden sollen ggf. die Möglichkeiten einer de-

zentralen Versorgung mit erneuerbaren Energien und 

damit verbundene Energieeinsparungen untersuchen 

und bewerten. 

 

3.0  Regionalmanagement4
 

 

3.1  Verwendungszweck 

Im Rahmen der Verbesserung der Agrarstruktur zielt 

die Förderung darauf ab, ländliche Entwicklungspro-

zesse im Sinne dieser Maßnahmengruppe zu initiieren, 

zu organisieren und entsprechende Projekte umzuset-

zen. 

 

3.2 Gegenstand der Förderung/Förderaus-

schluss 

 

3.2.1 Förderfähig ist das Regionalmanagement zur 

a)  Information, Beratung und Aktivierung der 

Bevölkerung,  

b)  Identifizierung und Erschließung regionaler 

Entwicklungspotenziale, 

c)  Identifizierung und Beförderung zielgerichte-

ter Projekte, 

d) Unterstützung der regionalen Akteure, um 

Partnerschaften zwischen öffentlichem und 

privatem Sektor sowie zwischen Akteuren 

des öffentlichen Sektors herzustellen, die der 

Umsetzung von regionalen Entwicklungsstra-

tegien dienen. 

 

3.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind: 

a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrie-

ben sind, 

b) Beratungs- und Betreuungsleistungen der 

öffentlichen Verwaltung. 

 

                                                           
4 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 3.0 

durchgeführten Maßnahmen um staatliche Beihilfen 

im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV handelt sowie 

die Vornahme der für die Einhaltung des EU-

Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebe-

ne der Bewilligungsbehörde. 
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3.3 Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden können  

 

3.3.1 Gemeinden und Gemeindeverbände
3
, 

3.3.2 Zusammenschlüsse der regionalen Akteure 

gemäß Nummer 3.6.2 mit eigener Rechtspersönlich-

keit unter Einschluss von Gemeinden oder Gemeinde-

verbänden. 

 

3.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

 

Das Regionalmanagement ist nur dann förderfähig, 

wenn Stellen außerhalb der öffentlichen Verwaltung 

die Funktion des Regionalmanagements wahrnehmen. 

 

3.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

 

3.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge-

währt. 

3.5.2 Ein Zuschuss kann für einen Zeitraum von 

höchstens sieben Jahren bis zu einer Höhe 

von 75 % der Kosten gewährt werden. 

3.5.3 Der Zuschuss kann jährlich bis zu 90.000 

Euro betragen. 

 

3.6 Sonstige Bestimmungen 

 

3.6.1 Das Regionalmanagement stimmt sich mit den 

Stellen in der Region ab, die ähnliche Ziele verfolgen. 

Der Abstimmungsprozess ist zu dokumentieren. 

 

3.6.2 In die Arbeit eines geförderten Regionalmana-

gements sollen die relevanten Akteure der Region 

einschließlich lokaler Aktionsgruppen einbezogen 

werden. Dazu gehören in der Regel 

a) der landwirtschaftliche Berufstand, 

b) die Gebietskörperschaften, 

c) die Einrichtungen der Wirtschaft, 

d) die Verbraucherverbände, 

e) die Umweltverbände, 

f) die Träger öffentlicher Belange. 

 

3.6.3 Je genau abgegrenzter Region ist bezogen auf 

die Aktivitäten der ländlichen Entwicklung jeweils nur 

ein Regionalmanagement förderfähig. 

 

4.0  Dorferneuerung und –entwicklung5 

 

4.1 Verwendungszweck 

Im Rahmen der Verbesserung der Agrarstruktur zielt 

die Förderung darauf ab, die Entwicklung ländlich 

geprägter Orte mit Maßnahmen der GAK zu unterstüt-

zen. 

 

4.2 Gegenstand der Förderung/Förderaus-

schluss 

 

4.2.1 Förderfähig sind Aufwendungen für die 

Dorferneuerung und -entwicklung ländlich geprägter 

Orte i. S. des § 1 Abs. 1 Nummer 1d GAKG zur Er-

haltung und Gestaltung des dörflichen Charakters 

einschließlich der Sicherung und Weiterentwicklung 

dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen zur Verbes-

serung der Lebensverhältnisse der dörflichen Bevölke-

rung sowie Maßnahmen land- und forstwirtschaftli-

cher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz. 

 

4.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind: 

a)  Bau- und Erschließungsmaßnahmen in Neu-

bau-, Gewerbe- und Industriegebieten, 

b) Landankauf mit Ausnahme des Land-

zwischenerwerbs in Verfahren nach dem 

FlurbG6 und dem LwAnpG7 sowie des An-

kaufs von bebauten Grundstücken durch 

 Gemeinden und Gemeindeverbände, 

c) Kauf von Lebendinventar, 

d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrie-

ben sind, 

                                                           
5 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 4.0 

durchgeführten Maßnahmen um staatliche Beihilfen 

im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV handelt sowie 

die Vornahme der für die Einhaltung des EU-

Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebe-

ne der Bewilligungsbehörde.  

6 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 

zuletzt geändert durch Artikel 17 Jahressteuergesetz 

(JStG 2009) vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794 – Nr. 

63) 

7 Gesetz über die Anpassung der Landwirtschaft an 

die soziale und ökologische Marktwirtschaft in der 

Deutschen Demokratischen Republik – Landwirt-

schaftsanpassungsgesetz – neugefasst durch Bekannt-

machung vom 03.07.1991 (BGBl. I S. 1418) zuletzt 

geändert durch Artikel 40 G vom 23.7.2013 (BGBl. I 

S. 2586) 



5 

 
e) Beratungs- und Betreuungsleistungen der 

öffentlichen Verwaltung, 

f) Maßnahmen in Orten mit mehr als 10.000 

Einwohnern, 

g) Betriebskosten, 

h) Investitionen in Gemeinschaftseinrichtungen 

für natürliche Personen und Personen-    

Gesellschaften sowie juristische Personen des 

privaten Rechts. 

 

4.3 Zuwendungsempfänger 

Empfänger von Zuwendungen können sein: 

 

4.3.1 Gemeinden und Gemeindeverbände
3
, 

 

4.3.2 natürliche Personen und Personengesellschaften 

sowie juristische Personen des privaten Rechts, 

 

4.3.3 Teilnehmergemeinschaften, deren Zusammen-

schlüsse, Wasser- und Bodenverbände und ähnliche 

Rechtspersonen sowie einzelne Beteiligte. 

 

4.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

 

4.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge-

währt. 

 

4.4.2 Für die Finanzierung der Maßnahmen können 

Zuschüsse in folgender Höhe gewährt werden: 

a)  bis zu 65% der Kosten bei Zuwendungsemp-

fängern nach Nummer 4.3.1 und 4.3.3, 

b)  bis zu 35% der Kosten bei Zuwendungsemp-

fängern nach Nummer 4.3.2. 

 

4.4.3 Bei Maßnahmen, die der Umsetzung eines 

ILEK nach Nummer 1.0 oder einer Entwicklungsstra-

tegie von LEADER dienen, können die Fördersätze 

um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersät-

zen von 4.4.2 erhöht werden. 

 

4.4.4 Bei besonders innovativen Vorhaben von 

landesweitem Interesse können für Vorarbeiten Zu-

schüsse bis zu 100 % der Kosten gewährt werden. 

 

4.4.5 Bei Maßnahmen können eigene Arbeitsleis-

tungen der Zuwendungsempfänger nach Nummer 

4.3.1 sowie von Teilnehmergemeinschaften, Wasser- 

und Bodenverbänden und Vereinen, die den Status der 

Gemeinnützigkeit erfüllen, mit bis zu 60 % des Betra-

ges, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein Un-

ternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) erge-

ben würde, berücksichtigt werden. Bei Abrechnung 

nach allgemein festgesetzten Verrechnungssätzen 

können diese Arbeitsleistungen pauschal berücksich-

tigt werden. Die Summe der Zuwendungen für Sach-

leistungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht 

überschreiten. 

 

4.4.6 Landankäufe im Rahmen des Landzwischener-

werbs sind bis zu 10 % der zuschussfähigen Gesamt-

ausgaben des betreffenden Vorhabens förderfähig. 

 

4.5 Sonstige Bestimmungen 

 

4.5.1 Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Maß-

nahmen insbesondere in Regionen mit agrarstrukturel-

len, allgemeinen wirtschaftlichen Defiziten oder de-

mografischen Problemen gefördert werden. 

4.5.2 Maßnahmen, die außerhalb eines ILEK nach 

Nummer 1.0 durchgeführt werden, sollen auf der 

Grundlage von Konzepten der Dörfer ausgewählt 

werden, aus denen die geplanten Maßnahmen für eine 

nachhaltige Dorfentwicklung unter besonderer Be-

rücksichtigung der demografischen Entwicklung und 

der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme sowie 

die Wege zur Aktivierung des bürgerschaftlichen 

Engagements hervorgehen. 

 

4.5.3 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des 

Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 

a)  Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen 

innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fer-

tigstellung, 

b)  Maschinen, technischen Einrichtungen und Gerä-

te innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab 

Lieferung  

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 

entsprechend verwendet werden. 

 

5.0 Dem ländlichen Charakter angepasste 

Infrastrukturmaßnahmen8 

 

5.1 Verwendungszweck 

Im Rahmen der Verbesserung der Agrarstruktur zielt 

die Förderung darauf ab, dem ländlichen Charakter 

angepasste Infrastrukturmaßnahmen mit Maßnahmen 

der GAK zu unterstützen. 

 

                                                           
8 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 5.0 

durchgeführten Maßnahmen um staatliche Beihilfen 

im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV handelt sowie 

die Vornahme der für die Einhaltung des EU-

Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebe-

ne der Bewilligungsbehörde. 
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5.2 Gegenstand der Förderung/Förderaus-

schluss 

 

5.2.1 Förderfähig sind Aufwendungen für dem 

ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaß-

nahmen, insbesondere zur Erschließung der landwirt-

schaftlichen oder touristischen Entwicklungspotenzia-

le im Rahmen der Einkommensdiversifizierung land- 

oder forstwirtschaftlicher Betriebe. 

 

5.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind 

a) Bau- und Erschließungsmaßnahmen in Neu-

bau-, Gewerbe- und Industriegebieten, 

b) Landankauf mit Ausnahme des Land-

zwischenerwerbs in Verfahren nach dem 

FlurbG und dem LwAnpG, 

c) Kauf von Lebendinventar, 

d)  Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrie-

ben sind, 

e)  Beratungs- und Betreuungsleistungen der 

öffentlichen Verwaltung, 

f)  Maßnahmen in Orten mit mehr als 10.000 

Einwohnern, 

g) Betriebskosten, 

h)  Maßnahmen für Zuwendungsempfänger nach 

Nummer 5.3.2 mit Ausnahme von Infrastruk-

tureinrichtungen, die uneingeschränkt der Öf-

fentlichkeit zur Verfügung stehen und die - 

im Falle von Wegebau - dem Schluss von 

Lücken in Wegenetzen dienen. 

 

5.3 Zuwendungsempfänger 

Empfänger von Zuwendungen können sein: 

5.3.1 Gemeinden und Gemeindeverbände
3
,  

 

5.3.2 natürliche Personen und Personengesellschaf-

ten sowie juristische Personen des privaten Rechts, 

 

5.3.3 Wasser- und Bodenverbände und vergleich-

bare Körperschaften. 

 

5.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

 

5.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge-

währt. 

 

5.4.2 Für die Finanzierung der Maßnahmen können 

Zuschüsse in folgender Höhe gewährt werden: 

a) bis zu 65 % der Kosten bei Zuwendungsemp-

fängern nach Nummer 5.3.1 und 5.3.3, 

b) bis zu 35 % der Kosten bei Zuwendungsemp-

fängern nach Nummer 5.3.2. 

 

5.4.3 Die Fördersätze für Maßnahmen, die der 

Umsetzung eines ILEK nach Nummer 1.0 oder einer 

Entwicklungsstrategie von LEADER dienen, können 

um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersät-

zen nach Nummer 5.4.2 erhöht werden. 

 

5.4.4 Bei Maßnahmen können eigene Arbeitsleis-

tungen der Zuwendungsempfänger nach Nummer 

5.3.1 sowie von Wasser- und Bodenverbänden und 

Vereinen, die den Status der Gemeinnützigkeit erfül-

len, mit bis zu 60 % des Betrages, der sich bei Verga-

be der Leistungen an ein Unternehmen (ohne Berech-

nung der Umsatzsteuer) ergeben würde, berücksichtigt 

werden. Bei Abrechnung nach allgemein festgesetzten 

Verrechnungssätzen können diese Arbeitsleistungen 

pauschal berücksichtigt werden. Die Summe der Zu-

wendungen für Sachleistungen darf die Summe der 

baren Ausgaben nicht überschreiten. 

 

5.5 Sonstige Bestimmungen 

 

5.5.1 Die Länder tragen dafür Sorge, dass die 

Maßnahmen insbesondere in Regionen mit agrarstruk-

turellen, allgemeinen wirtschaftlichen Defiziten oder 

demografischen Problemen gefördert werden. 

 

5.5.2 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt 

des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten  

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen 

innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab 

Fertigstellung, 

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und 

Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jah-

ren ab Lieferung  

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 

entsprechend verwendet werden. 

 

6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes 

und Gestaltung des ländlichen Raumes 

 

6.1 Verwendungszweck 

Im Rahmen der Verbesserung der Agrarstruktur zielt 

die Förderung darauf ab, die Neuordnung ländlichen 

Grundbesitzes und die Gestaltung des ländlichen 

Raums mit Maßnahmen der GAK zu unterstützen. 

 

6.2 Gegenstand der Förderung/Förderaus-

schluss  

 

6.2.1 Förderfähig sind Aufwendungen für die Neu-

ordnung ländlichen Grundbesitzes und die Gestaltung 
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des ländlichen Raums zur Verbesserung der Agrar-

struktur in Verfahren nach dem FlurbG und dem 

LwAnpG
 

einschließlich Maßnahmen zur Sicherung 

eines nachhaltig leistungsfähigen Naturhaushalts so-

wie Vorhaben des freiwilligen Nutzungstauschs. 

 

6.2.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind: 

a) Entwässerung von Ackerland, Grünland oder 

Ödland, 

b) Umwandlung von Grünland und Ödland in 

Ackerland, 

c) Beschleunigung des Wasserabflusses, 

d) Bodenmelioration, 

e) Beseitigung von Landschaftselementen wie 

Tümpel, Hecken, Gehölzgruppen oder Weg-

raine. 

Der Förderausschluss gilt im Einzelfall nicht, wenn 

die o. g. Maßnahmen im Einvernehmen mit der zu-

ständigen Naturschutzbehörde durchgeführt werden. 

 

6.2.3 Nicht zuwendungsfähig sind: 

a) Bau- und Erschließungsmaßnahmen in Neu-

bau-, Gewerbe- und Industriegebieten, 

b) Landankauf mit Ausnahme des Land-

zwischenerwerbs, 

c) Kauf von Lebendinventar, 

d)  Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrie-

ben sind, 

e)  Beratungs- und Betreuungsleistungen der 

öffentlichen Verwaltung, 

f)  Maßnahmen in Orten mit mehr als 10.000 

Einwohnern, 

g) Betriebskosten.  

 

6.3 Zuwendungsempfänger 

Teilnehmergemeinschaften, deren Zusammenschlüsse, 

Wasser- und Bodenverbände und ähnliche Rechtsper-

sonen sowie einzelne Beteiligte und – bei freiwilligem 

Landtausch und freiwilligem Nutzungstausch – 

Tauschpartner sowie andere am Tausch beteiligte 

Personen. 

 

6.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

 

6.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge-

währt. 

 

6.4.2 In Verfahren nach FlurbG können Zuschüsse 

bis zu 75%, bei Weinbergsflurbereinigungen bis zu 

65% der zuwendungsfähigen Ausführungskosten nach 

§ 105 FlurbG gewährt werden. Die Länder können 

Verfahren mit besonderer ökologischer Zielsetzung 

und Verfahren mit hoher Bedeutung für die Erhaltung 

der Kulturlandschaft mit bis zu 80% fördern. 

 

6.4.3 In Verfahren nach §§ 53 bis 64b LwAnpG 

beträgt der Zuschuss bis zu 90 % der zuwendungsfä-

higen Ausführungskosten nach § 105 FlurbG. 

 

6.4.4 Reduzieren sich die Zuschusssätze nach 6.4.2 

während laufender Verfahren, gilt der Zuschusssatz 

zum Zeitpunkt der Anordnung. 

 

6.4.5 Landankäufe im Rahmen des Landzwischen-

erwerbs sind bis zu 10 % der zuschussfähigen Ge-

samtausgaben des betreffenden Vorhabens förderfä-

hig. In hinreichend begründeten Ausnahmefällen kann 

für Vorhaben zur Erhaltung der Umwelt ein höherer 

Prozentsatz festgelegt werden. 

 

6.4.6 Im freiwilligen Nutzungstausch kann für 

nicht-investive Aufwendungen der Tauschpartner und 

für Leistungen für eine langfristige Pachtbindung zum 

Zwecke der Erhaltung der Kulturlandschaft und zur 

standortangepassten Landbewirtschaftung (Pachtprä-

mie) ein Zuschuss gewährt werden. Der Zuschuss darf 

bei Aufwendungen der Tauschpartner 75 % der als 

zuwendungsfähig anerkannten Kosten nicht über-

schreiten. Die Pachtprämie9 darf einmalig 

200 Euro/ha nicht überschreiten. 

 

6.4.7 Fördersätze für Maßnahmen, die der Umset-

zung eines ILEK nach Nummer 1.0 oder einer Ent-

wicklungsstrategie von LEADER dienen, können um 

bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersätzen 

nach Nummer 6.4.2 und 6.4.6 erhöht werden. 

 

6.4.8 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungs-

empfänger nach 6.3 können mit bis zu 60 % des Be-

trages, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein 

Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) 

ergeben würde, berücksichtigt werden. Bei Abrech-

nung nach allgemein festgesetzten Verrechnungssät-

zen können diese Arbeitsleistungen pauschal berück-

                                                           
9 Die Pachtprämie wird nur an Nichtlandwirte als 

Verpächter unter Beachtung der Verordnung (EG) Nr. 

1407/2013 (De-minimis-Beihilfen) gewährt. 
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sichtigt werden. Die Summe der Zuwendungen für 

Sachleistungen darf die Summe der baren Ausgaben 

nicht überschreiten. 

 

6.4.9 Beiträge der Beteiligten nach § 10 FlurbG 

und § 56 Abs. 2 LwAnpG sind keine Zuschüsse Drit-

ter. 

 

6.4.10 Die Förderung von Verfahrenskosten ist nach 

Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der 

Kommission vom 25.06.2014 zur Feststellung der 

Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im 

Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit 

dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 

108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union von der Pflicht zur beihilferechtlichen 

Anmeldung nach Artikel 108 Abs. 3 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union freigestellt. 

 

6.5 Sonstige Bestimmungen 

 

6.5.1 Zuwendungen können in Verfahren nach 

FlurbG und LwAnpG, die durch Beschluss angeordnet 

sind, für Vorarbeiten sowie für Vorhaben des freiwil-

ligen Nutzungstausches gewährt werden. 

 

6.5.2 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt 

des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten  

a)  Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen 

innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab 

Fertigstellung, 

b)  Maschinen, technischen Einrichtungen und 

Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jah-

ren ab Lieferung 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 

entsprechend verwendet werden. 

 

7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume 

 

I. Maßnahmen 

 

Verbesserung der Breitbandversorgung in ländlichen 

Gebieten durch: 

 

- Förderung der Wirtschaftlichkeitslücke; 

- Förderung der Verlegung von Leerrohren; 

- Förderung von Machbarkeitsuntersuchungen 

etc. 

 

II. Begriffsbestimmungen 

 

Die Wirtschaftlichkeitslücke ist der Fehlbetrag zwi-

schen Investitionskosten und Wirtschaftlichkeits-

schwelle. 

 

7.1 Verwendungszweck 

 

Ziel der Förderung ist es, durch die Schaffung einer 

zuverlässigen, erschwinglichen10 und hochwertigen 

Breitbandinfrastruktur die Nutzung der modernen 

Informations- und Kommunikationstechnologien in 

bislang aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen oder 

technologischer Restriktionen unterversorgten ländli-

chen Gebieten zu ermöglichen und damit insbesondere 

land- und forstwirtschaftliche Unternehmen in ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.  

 

Die Maßnahme ist befristet bis zum 31.12.2018. 

 

7.2 Gegenstand der Förderung/ Förderaus-

schluss 

 

Förderfähig sind die unter Punkt I genannten Maß-

nahmen. 

 

7.2.1 Zuschüsse der Zuwendungsempfänger an 

private oder kommunale Netzbetreiber zur Schließung 

der Wirtschaftlichkeitslücke bei Investitionen in lei-

tungsgebundene oder funkbasierte Breitbandinfra-

strukturen. 

Bei leitungsgebundener Infrastruktur ist die Verlegung 

oder Verbesserung der erforderlichen Einrichtungen 

bis einschließlich der Verteilereinrichtungen förderfä-

hig; bei funkbasierten Lösungen ist die Errichtung der 

technischen Netzinfrastrukturelemente bis einschließ-

lich des Sendemastes förderfähig. 

 

7.2.2 Die Verlegung von Leerrohren (die für Breit-

bandinfrastruktur genutzt werden können) - mit einem 

nutzer- und anbieterneutralen Standard, z.B. „drei- 

oder mehrfach D 50“ - seitens des Zuwendungsemp-

fängers als Bauherr oder sofern der Zuwendungsemp-

fänger allein über die Nutzung der Leerrohre verfü-

gungsberechtigt ist. 

 

7.2.3 Informationsveranstaltungen, Machbarkeits-

untersuchungen, Planungsarbeiten und Aufwendun-

gen, die der Vorbereitung und Begleitung von Maß-

nahmen nach Nummer 7.2.1 und 7.2.2 dienen. 

 

                                                           
10 Marktkonforme Entgelte, die den Tarifen entsprechen, die von 

Diensteanbietern in nicht geförderten Gebieten verlangt werden. 
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7.2.4 Die Zuwendung darf nicht an Unternehmen 

in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 2 Absatz 18 

der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 und nicht an Un-

ternehmen gewährt werden, die einer Rückforderung 

auf Grund einer Rückforderungsanordnung auf Grund 

einer früheren Kommissionsentscheidung zur Feststel-

lung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer 

Beihilfe mit dem Binnenmarkt nicht Folge geleistet 

haben. 

 

7.3 Zuwendungsempfänger 

 

Gemeinden und Gemeindeverbände
11

 

 

7.4.1 Zuwendungsvoraussetzungen 

 

Im Falle der Förderung nach der Nummer 7.2.1 und 

7.2.2 hat der Zuwendungsempfänger einen Nachweis 

der fehlenden oder unzureichenden Breitbandversor-

gung (Downstreamübertragungsrate von weniger als 6 

MBit/s zu erschwinglichen Preisen) im zu versorgen-

den Gebiet unter Berücksichtigung von Ausbauabsich-

ten der Netzbetreiber während der nächsten drei Jahre 

zu erbringen.  

 

7.4.2 Art und Höhe der Zuwendungen 

 

7.5.1 Art der Zuwendungen 

 

Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Wege 

der Anteilsfinanzierung und besteht aus einem nicht 

rückzahlbaren Zuschuss zu den zuwendungsfähigen 

Ausgaben. 

 

7.5.2 Höhe der Zuwendungen 

 

a) Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 90 % 

der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

b) Der Zuschuss im Rahmen der Maßnahme ist 

auf 500 000 Euro pro Einzelvorhaben be-

schränkt. 

 

7.6 Sonstige Bestimmungen 

 

7.6.1 Im Falle der Förderung nach der Nummer 

7.2.1 hat der Zuwendungsempfänger zur Auswahl 

eines geeigneten Netzbetreibers ein offenes, transpa-

rentes und diskriminierungsfreies Auswahlverfahren 

unter Wahrung des Grundsatzes der Technologieneut-

ralität durchzuführen. Die Veröffentlichung muss 

                                                           
11 In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten. 

zumindest auf dem Bundesportal Breitbandausschrei-

bungen.de erfolgen. Die Bestimmungen des Haus-

halts- und Vergaberechts sind zu beachten. 

 

7.6.2 Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung der Anbieter, aus der 

der Zuschussbetrag hervorgeht, den der Anbieter zur 

Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für erforder-

lich hält. Es soll bei gleichen technischen Spezifikati-

onen das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt wer-

den. 

 

7.6.3 Das Angebot umfasst auch die Investitionen 

zur Herstellung des offenen und fairen Zugangs auf 

Vorleistungsebene (Technische Herstellung der An-

bieter- und Nutzerneutralität), der für mindestens 7 

Jahre zu gewährleisten ist. Der Zugang zu Leerrohren 

und Masten ist unbefristet zu gewähren. Bei NGA-

Netzen muss die Möglichkeit einer vollständigen 

Entbündelung geboten werden.  

 

7.6.4 Die Preise für den Zugang auf Vorleistungs-

ebene müssen auf den Preisbildungsverfahren der 

BNetzA und auf Preisen beruhen, die in vergleichba-

ren, von mehr Wettbewerb geprägten Gebieten gelten. 

 

7.6.5 Die Förderung nach Nummer 7.2.1 erfolgt 

unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass 

der Zuwendungszweck innerhalb eines Zeitraums von 

7 Jahren nicht mehr gewährleistet ist. 

 

7.6.6 Im Fall, dass das Auswahlverfahren erfolglos 

bleibt oder die Realisierung der Investition nach 

Nummer 7.2.1 durch einen privaten Anbieter einen 

höheren Zuschuss erfordert als bei Realisierung durch 

den Zuwendungsempfänger, kann der Zuwendungs-

empfänger die Investitionen selbst durchführen.  

Förderfähig ist auch in diesem Fall der Teilbetrag, der 

zur Erreichung der Wirtschaftlichkeitsschwelle erfor-

derlich ist. 

 

7.6.7 Wenn ein Zuwendungsempfänger die Investi-

tion nach Nr. 7.6.6 selbst durchführt, ist die Nutzung 

der Netzinfrastruktur in einem offenen und transpa-

renten Ausschreibungsverfahren unter Beachtung des 

Vergaberechts zu vergeben. 

 

7.6.8 Die Verlegung der nach Nummer 7.2.2 ge-

förderten Leerrohre ist zu dokumentieren. Den an der 

Nutzung interessierten Netzbetreibern sind alle erfor-

derlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. 

 

7.6.9 Die Förderung nach Nummer 7.2.2 erfolgt 

unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass 

die geförderten Leerrohre innerhalb eines Zeitraums 
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von 7 Jahren nicht mehr für Breitbandinfrastruktur 

genutzt werden können. 

 

7.6.10 Bereits bei Antragstellung sind geeignete 

projektspezifische Indikatoren sowie entsprechende 

zeitpunktbezogene Ausgangs- und Zielwerte zu be-

nennen, die eine Beurteilung des Umfangs der Zieler-

reichung ermöglichen. 

 

7.6.11 Für die Förderung sind darüber hinaus ver-

bindlich: 

 

- die Vorgaben aus den von der EU genehmig-

ten Programmen der Bundesländer zur Breit-

bandförderung (soweit vorhanden);  

- oder die in der Verordnung (EU) Nr. 

651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 

bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 

Binnenmarkt in der Anwendung der Artikel 

107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-

weise der Europäischen Union (AGVO) vom 

17.06.2014 (ABl. L 143 vom 26.06.2014) 

enthaltenen Vorgaben. 




